
Merkblatt Festspielregelungen 

Aktive   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wir weisen darauf hin, dass ein Merkblatt nur zusammenfassend erläutern kann. Maßgeblich bleibt der Ordnungstext  

(§§ 11a, 11b, 11c, 14a, 14b SpO, §§ 17 Nr. 2, 28 Nr. 2 JugO, § 16 RVO wfv-Satzung- und Ordnungen). 

 

 

AL L G E M E I N E  E I N S A T Z R E G E L U N G E N   

Schutzfrist 

Nach einem Einsatz in einem Pflichtspiel sind Spieler des Vereins erst nach einer Schutzfrist von zwei (ganzen) 

Tagen wieder für Pflichtspiele aller anderen Mannschaften ihres Vereins mit Aufstiegsrecht spielberechtigt.  

Die Einschränkung gilt nicht für Spieler, die am 1.7. das 23. Lebensjahr (Herren) oder 19. Lebensjahr (Frauen) 

noch nicht vollendet haben. 

Spielmanipulation  

Sportwidrige Einflussnahme auf den Spielausgang durch den Einsatz von drei oder mehr Spielern einer höheren 

Mannschaft in einer unteren Mannschaft.  

Spieler der höheren Mannschaft sind die Spieler, die in den vier unmittelbar vorangegangenen Pflichtspielen 

(Meisterschaft und Pokal) der höheren Mannschaft mindestens zweimal von Beginn an zum Einsatz gekommen 

sind, und zwar ungeachtet ihres Alters. 

Jugendspieler nur ein Spiel pro Tag 

Jugendliche dürfen am selben Tag nur in einem Spiel bzw. Turnier und in einer Mannschaft ihres Vereins 

eingesetzt werden. Als Jugendlicher gilt, wer noch ein Spielrecht für eine Jugendmannschaft besitzt. 

 

Z U S Ä T Z L I C H E  S O N D E R R E G E L U N G E N  Z U M  SA I S O N E N D E  

➢ In den letzten vier Meisterschaftsspiele und Relegations- oder Qualifikationsspiele der unterklassigen 

Mannschaft dürfen keine Stammspieler der höherklassigen Mannschaft eingesetzt werden.  

Stammspieler ist wer in den Pflichtspielen der höherklassigen Mannschaft bis zum Datum des viertletzten 

offiziellen Spieltags der unterklassigen Mannschaft in mehr als der Hälfte von Beginn an eingesetzt wurde. 

➢ An Aufstiegsspielen, Relegationsspielen oder sonst. Qualifikationsspielen darf kein Spieler teilnehmen, 

der nicht mindestens an zwei Spielen der ersten Mannschaft dieses Vereins der allgemeinen 

Verbandsspielrunde teilgenommen hat oder nicht für mindestens zwei Spiele der allgemeinen 

Verbandsspielrunde spielberechtigt gewesen wäre. Dies gilt auch für Pokalspiele einer niedrigeren 

Mannschaft, die nach Abschluss der allgemeinen Verbandsspielrunde ausgetragen werden. 

https://www.wuerttfv.de/service/download/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner Team Sportgerichtsbarkeit 

Teamleiter David Biedemann | d.biedemann@wuerttfv.de | 0711 227 64 64             Anna Meßthaler | a.messthaler@wuerttfv.de | 0711 227 64 30 

Jasmin Büchler | j.buechler@wuerttfv.de | 0711 227 64 23 

FAQ S  

Wie werden die Regeln angewendet, wenn beide Mannschaften in der gleichen Spielklasse 

spielen? 

In dem Fall fehlt es an dem Merkmal höher- bzw. unterklassig und entsprechend sind die Spieler auch nicht an die 

Festspielregelungen gebunden.  

 

Was bedeutet das 23. bzw. 19. Lebensjahr vollendet bei der Ausnahme der Schutzfrist? 

Die Feststellung wird immer am 01.07. zu Saisonbeginn getroffen. Alle Spieler, die dann 22,XX Jahre bzw. 18,XX Jahre alt 

ist (also noch nicht Geburtstag hatten), sind für die gesamte Spielzeit von der Schutzfrist befreit.  

 

Wie wird es bewertet, wenn ein Spieler auf dem Spielberichtsbogen stand, aber nicht 

eingewechselt wurde?  

Als Einsatz zählt nur, wenn ein Spieler tatsächlich gespielt hat (Einwechslung oder Startelf).  

 

Zählen abgebrochene oder durch das Sportgericht nachträglich gewertete Spiele, an denen ein 

Spieler mitgewirkt hat, auch als Einsatz in der höheren Mannschaft? 

 Jedes Spiel, das vom Schiedsrichter angepfiffen wurde, wird mitgerechnet. Kam der Spieler bei einem solchen Spiel von 

Beginn an zum Einsatz, wird dies mitberücksichtigt.  

 

Wie wird die Stammspielereigenschaft von Spielern festgestellt, die erst später, z.B. in der 

Winterpause, zum aktuellen Verein gewechselt haben?  

Bei Spielern, die während der laufenden Saison, z. B. in der Winterpause, gewechselt haben, werden im Hinblick auf die 

Zahl der absolvierten Pflichtspiele der höheren Mannschaft nur die Spiele mitgerechnet, die nach der Erteilung des 

Pflichtspielrechts stattgefunden haben.  
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